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Das Heim — sein Sinn und semn Auftrag

Zur Organisationsstruktur und zum Verbandszweck des VSA
Bericht des Zentralvorstandes an die Delegierten und die Vereinsmitglieder iiber das Ergebnis der Umfrage 1984

Im Jahr 1984 konnte der VSA, der 1844 in Hindelbank
als Verein Schweizerischer Armenerzieher gegriin-
det worden ist, das Jubilium seines 140jihrigen
Bestehens feiern. Das vergangene Vereinsjahr wurde

freilich nicht allein durch dieses Jubilidum, sondern
mindestens ebenso sehr durch eine vom Zentralvor-
stand im Friihling unter den 12 Regionalvereinen
und Fachgruppen durchgefiihrte Vernehmlassung zu
Fragen der Organisationsstruktur und des Ver-
bandszwecks geprigt. Uber das Ergebnis der Ver-
nehmlassung zu einem ziemlich umfangreichen
«Arbeitspapier» legte der Vorstand im September
schriftlich Rechenschaft ab, und die Konferenz der
Regionalprisidenten und Delegierten vom 2. No-
vember in Ziirich nahm von diesem Rechenschafts-
bericht mit grosser Mehrheit (bei wenigen Enthal-
tungen) zustimmend Kenntnis.

Einleitung

Anfang Februar 1984 gab der Zentralvorstand (ZV) des
VSA den Regionalvereinen ein «Arbeitspapier» in die
Vernehmlassung, welches man als Versuch einer Ausle-
gung der geltenden, von der Mitgliederversammlung 1976
in Solothurn gutgeheissenen Vereinsstatuten bezeichnen
kann. Es enthdlt — in fiinf Punkten zusammengefasst —
einige dem ZV wesentlich scheinende Erlduterungen der
Vereinsverfassung sowie verschiedene Empfehlungen fiir
die Anwendung und Handhabung des «Grundgesetzes».

Versuch einer Interpretation — das «Arbeitspapier»

Wie auch immer man sich zu dieser Interpretation stellen
mag: Der heute im Amt befindliche ZV darf fiir sich in
Anspruch nehmen, damit eine Arbeit nachgeholt zu haben,
die eigentlich schon den «Vitern» der Statuten aufgegeben
gewesen wire. Ihr Resultat, das heisst eine klare Ge-
brauchsanweisung, hdtte bereits zum Zeitpunkt des Solo-
thurner Beschlusses vorliegen konnen. Freilich: Was 1984
fast wie ein Versdaumnis aussieht, ldsst auch die Vermutung
zu, dass damals, vor acht Jahren, diese wiinschbare
Klarheit und Sicherheit im Verstandnis bei der zustimmen-
den Mehrheit der Vereinsmitglieder in ausreichendem
Masse vorhanden war.

In den fiinf Punkten des «Arbeitspapiers» nahm der ZV
Stellung zu bestimmten Fragen der Organisationsstruktur
und des Verbandszwecks. Auch der Informationsfluss und
die Zusammenarbeit zwischen Regionalvereinen (Basis)
und Verbandsspitze wurden anvisiert. Insbesondere be-

griindet der ZV ausfiihrlich, weshalb nach seiner einmiiti-
gen Uberzeugung auf eine Statutenrevision zu verzichten
sei. Darin ist er bis heute nicht anderer Meinung geworden.
Weil derartige Revisionen zudem viel Zeit in Anspruch zu
nehmen pflegen, hat der Gedanke einiges fiir sich, dass
angesichts des raschen Generationenwechsels bei Ab-
schluss eines Revisionsverfahrens bereits wieder eine neue
Generation von Mitgliedern mit anderen Priferenzen und
neuen Revisionswiinschen herangewachsen sein konnte.
Es gehort jedoch zum tieferen Sinn von Verfassungen und
Vereinsstatuten, dass sie die Dauer im Wechsel moglich
machen. Ein Blick auf die Geschichte des seit 140 Jahren
bestehenden VSA kann diese Feststellung bestétigen.

Umfrage: Alle Regionalvereine haben geantwortet

Im «Arbeitspapier» wurde die Stellungnahme des ZV
verbunden mit einer Umfrage, um in den Vorstanden der
Regionalvereine (Fachgruppen) und bei den Mitgliedern
der Delegiertenversammlung einen Prozess der Besinnung
und der Meinungsbildung in Gang zu bringen. Ziel dieses
Prozesses konnte und kann nichts anderes sein als ein
moglichst breiter Konsens, welcher unter anderem in der
Beachtung gewisser Spielregeln seinen Ausdruck findet.
Hitten die Vernehmlasser mehrheitlich fiir eine Statuten-
revision optiert, wire das weitere Vorgehen dadurch klar
festgelegt worden. Denn bei allem Respekt vor der erwdhn-
ten Dauer im Wechsel gibt sich der ZV davon Rechen-
schaft, dass Vereinsstatuten nicht als Zwangsjacke empfun-
den werden diirfen. Es erfiillt ihn mit dankbarer Genug-
tuung, dass auf die Umfrage die derzeit bestehenden 12
Regionalvereine des VSA allesamt geantwortet haben.

In allen Punkten zustimmende Mehrheit der Antworten

Vor der Delegiertenversammlung 1984 in Brugg hat
ZV-Mitglied André Bardet iiber «Erste Ergebnisse der
Umfrage» am 17. Mai miindlich Bericht erstattet (Fach-
blatt «Schweizer Heimwesen» 7/84, S. 335): In simtlichen
Punkten erbrachte die Vernehmlassung eindeutig zustim-
mende Mehrheiten fir die Darlegungen und Optionen des
Zentralvorstandes. Nach demokratischem Brauch hitte es
sich daher verantworten lassen, die ganze Angelegenheit
als erledigt abzuschreiben. André Bardet hat indessen zu
Recht festgestellt, dass Mehrheit nicht immer Wahrheit
bedeute, «aber Minderheit auch nicht». Konkret: Der ZV
wollte die Argumente und Erwigungen der Minderheit
nicht einfach in den Wind schlagen. Verstindnis hat er
zum Beispiel fiir den Hinweis der Regionalgruppe Aargau,
wonach es nicht so sehr um eine Revision der Statuten,
sondern allenfalls zum Teil um eine Revision der im
«Arbeitspapier» gegebenen Statuten-Interpretation gehen
wiirde.
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Bericht am 24. August 1984 vom ZV genehmigt

Dieser schriftliche Bericht wurde am 6. Juli 1984 von einer
Arbeitsgruppe in Solothurn vorbereitet — am selben Ort
also, wo 1976 die geltenden Vereinsstatuten in Kraft gesetzt
worden sind. Man kann darin einen Zufall oder einen
Umstand von tieferer Bedeutung sehen. In der Sitzung vom
24. August 1984 nahm der ZV vom Bericht, dessen Aufbau
sich nach der Systematik des «Arbeitspapiers» richtet,
Kenntnis und stimmte ihm zu.

Vereinsstatuten
Zum Vereinszweck: die Aufgaben des Heims

Vor 1976 verstand sich der VSA in voller Ubereinstim-
mung mit den Regionalvereinen als Berufsverband der
Heimleiter(innen), und nur diese konnten ihm als Mitglie-
der beitreten. In den fiir den schweizerischen Verband jetzt
geltenden Statuten stehen nicht mehr ausschliesslich die
berufspolitischen Interessen der Heimleitungen im Mittel-
punkt des Zweckartikels, sondern vielmehr die Aufgaben
des Heims. Der VSA Schweiz soll — nach Massgabe seiner
begrenzten Moglichkeiten — die Heime «bei allen ihren
Aufgaben» beraten und unterstiitzen. Hieraus konnen sich
gewisse Abweichungen vom Zweck jener Regionalvereine
ergeben, welche ihre eigenen Statuten unverdndert beibe-
halten haben.

Der ZV erkennt in solchen Abweichungen freilich kein
ernsthaftes Hindernis. Er rdumt aber ein, im «Arbeitspa-
pier» durch die beildufige — und nicht ganz passende —
Verwendung des Begriffs «Fachverband» zum Entstehen
einer Kontroverse, die er fiir unergiebig und unnétig halt,
Anlass gegeben zu haben. Als Fachverband bezeichnet sich
selber zum Beispiel der Schweizerische Verband fiir
erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche (SVE), wel-
cher sich vom VSA insofern unterscheidet, als fiir ihn die
Erziechungsschwierigkeit des Kindes als Objekt wissen-
schaftlicher Ergriindung und spezialisierter Behandlung,
jedoch nicht das Heim im Vordergrund steht. Fiir den VSA
thingegen stehen das Heim (fiir Kinder, Behinderte und
Betagte) und seine Aufgaben im Vordergrund, wobei zur
Verdeutlichung daran zu erinnern ist, was Dr. Rudolf
‘Zihlmann in seinem Vortrag vor der Jahresversammlung
1983 in Wattwil iiber das Heim als «hermeneutische
‘Stitte» ausgefiihrt hat (VSA-Fachblatt «Schweizer Heim-
wesen» Nr. 1/84, S.3ff). Im Herbst 1978 sprach
Dr. H. Bollinger vor den Ziircher Heimleitern zum glei-
chen Thema von der «Kopernikanischen Wende» im VSA
(Fachblatt «Schweizer Heimwesen» Nr. 1/79, S. 6). Der
ZV selber sieht die Sache etwa so:

Das Heim lebt vom Gedanken der Solidaritit

Das Heim erfiillt seine primdren Aufgaben nicht dadurch,
dass es Arbeitsplitze fiir Arbeitnehmer anbietet und
moglichst attraktive Karrieren eroffnet. Es dient in erster
Linie dem betreuungsbediirftigen Heimbewohner, dessen
Belange und schutzwiirdigen Bediirfnisse bestmoglich
wahrzunehmen sind. Sinn und Auftrag des Heims leben
von der Solidaritdt zwischen Betreuern und Betreuten. Die
Aufgabe des Heims ist vom Gedanken der Begleitung und
der Beistandsschaft des Betreuers gegeniiber dem Heimbe-
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wohner nicht zu trennen. Und an der Erfiillung dieser
Aufgabe sind nicht allein die Heimleitungen, sondern auch
die im Heim titigen Vertreter anderer Berufsgruppen
beteiligt, die Vertreter der Trigerschaft miteingeschlossen.
Deshalb konnen seit 1976 alle an der Verantwortung
beteiligten natiirlichen und juristischen Personen Mitglie-
der des schweizerischen VSA sein.

Ergebnis der Umfrage — keine Statutenrevision

Der Meinung des ZV, dass auf eine Anderung des
Verbandszwecks im Sinne der Riickkehr zum reinen
Berufsverband der Heimleiter(innen) und mithin auf eine
Statutenrevision zu verzichten sei, haben sich 8 Regional-
vereine, nimlich Aargau, Bern, Basel, Glarus, Graubiin-
den, Schaffhausen/Thurgau, Solothurn, St. Gallen, ange-
schlossen. Die Regionalgruppe Aargau, die eine Statuten-
revision nicht als notig erachtet, spricht von der Revisions-
bediirftigkeit der im «Arbeitspapier» versuchten Interpre-
tation. Der ZV bildet sich nicht ein, er allein sei der
schweizerische VSA. Er mochte innerhalb des VSA auch
«kein selbstindiger Verein» sein. Er hat lediglich darauf
hinweisen wollen, dass die Statuten der Regionalvereine
von den Statuten des schweizerischen Verbandes abwei-
chen konnen. I Regionalverein, ndmlich der Verein der
Heimleiter der Region Ziirich, kann sich dem ZV nur
teilweise anschliessen. Er beflirwortet zwar eine Statutenre-
vision nicht, schldgt aber fiir den Eventualfall einer
Revision vor, dass in den Arbeitsgruppen (Statuten S. 3)
inskiinftig auch Mitarbeiter von VSA-Heimen sollten
mitwirken kdnnen, ohne selber Vereinsmitglieder zu sein.
Ausserdem wird eine vermehrte Einflussnahme des VSA
bei anderen Organisationen (SVE, SKAV usw.) empfohlen.
3 Regionalvereine, namlich Appenzell, Zentralschweiz
sowie die Vereinigung der Heimerzieher im Kanton
Zirich, stimmen dem ZV nicht zu und halten eine
Statutenrevision fiir erforderlich. Die Ziircher Region der
Heimerzieher hilt die Regionalvereine mit weniger als 50
Mitgliedern in der Delegiertenversammlung fiir benachtei-
ligt (Art. 11). Die Region Zentralschweiz ist der Ansicht,
dass der Verbandszweck wieder vermehrt «auf die Person
des Heimleiters und dessen Interessen abgestimmt seiny»
sollte, der ZV sich «vorwiegend aus praktizierenden
Heimleitern zusammensetzen» miisse und die Statuten
tibersichtlicher gegliedert werden sollten (Art. 3, 11, 13).
Die Ziircher Heimerzieher stimmen, was die Zusammen-
setzung des ZV anbelangt, mit der Region Appenzell darin

iiberein, dass alle Regionalvereine vertreten sein sollten
(Art. 13). :

Pro Juventute-Feriendorf
Bosco della Bella
Zwischen Ponte Tresa und Luino liegen die originell und
zweckmassig eingerichteten 6-, 7- oder 10-Betten-Hauser.

Spiel- und Sportpldatze, Pingpongtische, Bocciabahnen, ge-
heiztes und zur Héalfte gedecktes Schwimmbad, Gemein-
schaftsraum.

Geeignet fiir Heimverlegungen, Sonderschulwochen, Thera-
piewochen usw. in Familiengruppen. Nicht rollstuhlgéngig.

Attraktive Vor- und Nachsaisonpreise, Spezialangebot im Mai.

Nahere Auskiinfte:

Bosco della Bella, 6981 Ponte Cremenaga
Tel.091 73 13 66
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Stellungnahme des ZV

Hierzu will der ZV lediglich anmerken, dass

— von den derzeit 15 Mitgliedern des ZV nicht weniger als
12 praktizierende Heimleiter(innen) sind,

— allein der geschiitzte Vertretungsanspruch aller Regio-
nalvereine und die grosse Zahl von Mitgliedern die
Effizienz des ZV noch nicht zu gewdhrleisten und zu
steigern brauchen,

— die Einflussnahme des VSA bei anderen Organisationen
sich nicht durch statutarische Festschreibung gewéhrlei-
sten lasst,

— die Regionalvereine mit nur 1 Delegierten allenfalls auch
bestrebt sein konnten, die Zahl ihrer Mitglieder entspre-
chend zu erhéhen.

Eventuelle Festlegung der Priorititen

Im «Arbeitspapier» wird darauf hingewiesen, wie nach den
geltenden Statuten der schweizerische VSA die Heime in
ihren Aufgaben zu unterstiitzen habe. Information, Bera-
tung und Fortbildung fiir Heimkommissionen, Heimlei-
tungen und Mitarbeiter werden als die wichtigsten Aufga-
ben des Verbandes genannt. Der ZV muss im nachhinein
einrdumen und gesteht auch freimiitig zu, dass in dieser
Nennung das gesamte Aufgabenfeld als zu sehr verkiirzt
erscheint. Die Statuten fiihren zahlreiche weitere Aufgaben
an, die nicht geringgeschitzt werden sollen und die es
schwierig machen, einer bestimmten Prioritdtenfolge den
Vorrang zuzuerkennen. Immerhin wird das «Arbeitspa-
pier», das die Bedeutung der Information hervorhebt, auch
gestlitzt vom Votum der Delegiertenversammlung, die in
Brugg einem diesbeziiglichen Antrag der Fachblattkom-
mission mit deutlichem Mehr zugestimmt hat.

Ergebnis der Umfrage

Den eingegangenen Antworten ldsst sich entnehmen, dass

— in 8 Regionalvereinen die Information an der Spitze oder
an zweiter Stelle rangiert,

— in 7 Regionalvereinen der Beratung der zweite oder erste
Platz eingerdumt wird,

— bei den Adressaten die Heimleitungen (Information/Be-
ratung) in 7 Regionalvereinen die beiden Spitzenplitze
belegen, gefolgt von den Mitarbeitern in 5 Regionen und
den Heimkommissionen in 3 Regionen,

— von4 Regionen (Aargau, Solothurn, Ziircher Heimleiter,
Ziircher Heimerzieher) das Festlegen von Priorititen als
unnotig und unerwiinscht oder als schwierig bezeichnet
wird.

Stellungnahme des ZV

Nach reiflichem Uberlegen erklirt sich der ZV geneigt, der
Ansicht der letztgenannten Minderheit zuzustimmen, weil
der VSA — je nach Lage der Dinge - bereit sein sollte, seine
statutarischen Verpflichtungen gegeniiber den Heimen in
verschiedenen Bereichen des Aufgabenfeldes und gegen-
iiber mehreren Adressaten zugleich zu erfiillen. Der
Gedanke der Unterstiitzung sollte im Vordergrund stehen.
Diesem Gedanken sind die Frage des Mittels und die Frage
des Empfangers der Unterstiitzung wohl unterzuordnen.
Dabei diirften Regionalvereine und Gesamtverband mei-
stens wechselweise aufeinander angewiesen sein.

Neuerscheinung im VSA-Verlag

Die Kostenrechnung im Altersheim

Der Betriebskostenvergleich und die Ver-
gleichszahlen zur Personalstruktur in 100
ausgewahlten Altersheimen, die Heimleiter
Oskar Meister (Schaffhausen) vor mehr als
funf Jahren veroffentlicht hat, sind noch
heute viel gefragt, aber leider vergriffen.

Unter dem Titel «Die Kostenrechnung im
Altersheim» ist im VSA-Verlag neu eine
kleine Schrift erschienen, die als Ersatz fir
die vergriffenen Vergleichszahlen dienen
kann und zugleich auch eine Erweiterung
darstellt.

Verfasser der Neuerscheinung ist der Be-
triebswirtschafter Erwin Rieben, Leiter der
Fachstelle flir soziale Dienste von Pro Se-
nectute Schweiz und Mitglied der Alters-
heimkommission VSA. Er sieht in der Bro-
schire eine «kleinen Wegweiser zum prakti-
schen Gebrauch».

Dieser «Wegweiser zum praktischen Ge-
brauch» im Format A4 mit Klemmschiene hat
einen Umfang von 28 Seiten und enthalt
zahlreiche Tabellen und graphische Darstel-
lungen, die den Text verdeutlichen. Im An-
hang werden die Hauptkostenstellen defi-
niert und der Betreuungsbedarf des Heimbe-
wohners typisiert.

«Die Kostenrechnung im Altersheim», die
den Altersheimen wertvolle Anhaltspunkte
liefern kann, ist zum Preis von Fr. 11.— (plus
Porto und Verpackung) beim Sekretariat
VSA, Verlagsabteilung, Seegartenstrasse 2,
8008 ZlUrich, erhaltlich.

Bestellung

Wir bestellen hiermit

........ Exemplar(e) der Schrift «Die Kostenrech-
nung im Altersheim» von Erwin Rieben
zum Preis von Fr. 11— (+ Versandkosten)

Name, Vorname

Name und
Adresse des Heims

PLZ/Ort

Datum, Unterschrift

Bitte senden an Sekretariat VSA, Verlags-
abteilung, Seegartenstr. 2, 8008 Ziirich




Zusammensetzung und Kompetenzen des Zentralvorstandes

Das «Arbeitspapier» geht davon aus, es sei niitzlich und
richtig, dass in der personellen Zusammensetzung der
Verbandsspitze einerseits durch die Vertretung der Regio-
nalvereine die Vielfalt der gewachsenen Strukturen, ande-
rerseits aber durch die Vertretung der verschiedenen Heim-
typen auch die Vielfalt der Betreuungsfelder sichtbar
werde. Die Zusammensetzung sollte sich weder dem Diktat
partikularistischer Stromungen im Zeichen des Schlag-
worts der Regionalisierung noch dem Diktat zentralisti-
scher Tendenzen unterwerfen miissen. Ebenso wird es im
«Arbeitspapier» als richtig bezeichnet, dass eine Verbin-
dung zu den Behorden auf der Ebene der Kantone oder des
Bundes besteht, desgleichen ferner zu den Ausbildungsstit-
ten. Auch die Heimtriagerschaft sollte Sitz und Stimme
haben. Es ist denkbar, dass sich gelegentlich — kurzzeitig
und voriibergehend — ein regionales oder funktionales
Ungleichgewicht einstellen kann. Derzeit sind beispiels-
weise auch die Frauen untervertreten. Wenn langerfristig
die Ausgewogenheit der Zusammensetzung angestrebt
wird, ist nach Ansicht des ZV ein solches temporires
Ungleichgewicht weiter nicht schlimm, weil ja die ZV-
Mitglieder primér nicht als Vertreter bestimmter Grup-
peninteressen gewihlt worden sind, sondern weil man ihrer
Fihigkeit und ihrer Bereitschaft vertraut, im VSA «fiir das
Ganze» zu wirken. Unter diesem Gesichtspunkt betrach-
tet, muss die derzeitige Zusammensetzung als fiir die
Heimleiter(innen) giinstig bezeichnet werden.

Ergebnis der Umfrage: zwei Drittel stimmen zu

In dieser Beurteilung sind dem ZV 8, also zwei Drittel der
bestehenden Regionalvereine gefolgt, ndmlich Aargau,
Bern, Basel, Glarus, Schaffhausen/Thurgau, Solothurn,
St. Gallen sowie die Region der Ziircher Heimleiter,
wihrend 4 Regionalvereine (das ist ein Drittel), ndmlich
Appenzell, Graubiinden, Zentralschweiz sowie die Region
der Ziircher Heimerzieher, die Gefolgschaft versagt haben.
Die Minderheit der 4 Regionen hebt die Bedeutung des
regionalen Vertretungsanspruchs besonders hervor.

Stellungnahme des ZV

Hierzu beschriankt sich der ZV auf die Feststellung, dass
dem schweizerischen Verband des VSA und seinen statuta-
rischen Aufgaben durch die Nomination, bzw. Wahl
qualifizierter Personlichkeiten oder durch Abwahl weniger
qualifiziert scheinender Vorstandsmitglieder vermutlich
besser gedient werden kann als durch die statutarische
Festschreibung von blossen Anspriichen unter eventueller
Hintanstellung der Aspekte von Sacherfahrung und Kom-
petenz.

Ohne ein gewisses Grundvertrauen geht es nicht

Die Befugnisse der Delegiertenversammlung sind in den
Artikeln 11 (lit. a bis k) und 12, diejenigen des Zentralvor-
standes in den Artikeln 13 bis 17 der Statuten geregelt.
Artikel 13, lit. b, bestimmt, dem Vorstand obliege «die
Vertretung des Vereins nach aussen». Diese Bestimmung
entspricht dem Vereinsrecht des ZGB. Auch in den
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Regionalvereinen liegt die Vertretung des Vereins nach
aussen im Regelfall beim Vorstand und primér nicht bei
der Mitgliederversammlung. Im «Arbeitspapier» wird die
genannte Obliegenheit mit dem Begriff «Aussenpolitik»
umschrieben und dazu festgestellt, die Aussenpolitik des
VSA Schweiz brauche, was den Inhalt und die Adressaten
betrifft, mit der Aussenpolitik der Regionalvereine in deren
Region nicht immer deckungsgleich zu sein.

Zur Uberraschung des ZV scheint diese Umschreibung mit
Zusatz im «Arbeitspapier» Anlass zu Missverstindnissen
und zum Misstrauen gegeben zu haben. Es wurde vermutet,
die Verbandsspitze wolle sich damit selber so etwas wie
einen Freipass fiir eine eigene Politik ohne Riicksicht auf
die Statuten, die Delegiertenversammlung, die Regional-
vereine und die Vereinsmitglieder ausstellen. Eine solche
Vermutung trifft nicht zu.

Der ZV vertritt die Ansicht, wie in der demokratischen
Ordnung der Schweiz sei auch im VSA das Vorhandensein
eines gewissen Grundvertrauens erforderlich. Gestiitzt auf
dieses Vertrauen suchte er im Verkehr mit den schweizeri-
schen Behorden und Organisationen die statutarische
Pflicht der Vertretung nach aussen nach bestem Wissen
und im Sinne des Ganzen wahrzunehmen. Er setzt voraus,
dass die Regionalvorstinde, die die gleiche Pflicht auf
regionaler oder kantonaler Ebene in derselben Weise
erfiillen, ebenfalls auf dieses Grundvertrauen der Mitglie-
der angewiesen sind.

Traut man dem ZV nicht mehr zu, dass er den Konsens
anstrebe und in Ubereinstimmung mit den Verbandszielen
zu handeln suche, ist es ratsam, ihn abzuwéihlen. Seine
Mitglieder wissen sich allesamt frei von ehrgeiziger Sessel-
kleberei.

Der missverstandenen Umschreibung im «Arbeitspapier
liegen bestimmte Erfahrungen mit Vernehmlassungen vor
allem des Bundes und mit immer kiirzer werdenden Fristen
zugrunde. Dass der ZV in solchen Fillen nicht einfach
Fristerstreckungen erzwingen kann, um zuvor die Meinung
der Delegiertenversammlung oder der Regionalvereine
einzuholen, ist eine Gegebenheit, mit der sich auch andere
Verbédnde abfinden miissen. Das bedeutet aber nicht, der
ZN habe die Absicht, sozusagen als VSA im VSA zu
schalten und zu walten. Die Durchfiithrung der Umfrage
kann als Beweis fiir das Gegenteil dienen.

Abschliessend gestattet sich der ZV einen Hinweis auf die
staatsrechtlich unterschiedlichen Aufgaben und Zustindig-
keiten von Bund, Kantonen und Gemeinden. In einer
gewissen Analogie dazu darf der Aufbau des VSA gesehen
werden, wobei der Delegiertenversammlung die Rolle des
Parlaments zukommt. In der Vertretung des VSA nach
aussen sucht sich der ZV primir den ihm auf nationaler -
Ebene zufallenden Problemen zu widmen, wihrend er sich
der Einmischung in die Angelegenheiten der Regionalver-
eine enthilt. Auf begriindeten Wunsch einer Region und
unter Abwagung der Gesamtverhiltnisse ist er aber gerne
bereit, ihr in bestimmten Fillen, in denen es niitzlich sein
kann, das Gewicht des schweizerischen Verbandes geltend
zu machen, nach Moglichkeit Sukkurs zu leisten.
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Zum Vorgehen bei Wahlen in den Zentralvorstand

Wer kann der Delegiertenversammlung Wahlvorschldge
unterbreiten? Es entspricht den allgemeinen Regeln des
Vereinsrechts und lasst sich aus den Statuten ableiten, dass
sowohl die Regionalvereine als auch der ZV der Delegier-
tenversammlung Wahlvorschldge unterbreiten kénnen. In
diesem Punkt stimmten // Regionalvereine dem «Arbeits-
papier» und dem ZV zu — mit Ausnahme der Region
Zentralschweiz.

Wahlvorschlige und Termine

Die zwei folgenden Abschnitte des «Arbeitspapiers» befas-
sen sich mit der Frage des Termins fiir das Einbringen von
Wabhlvorschldgen. Der ZV, der fiir den Verkehr der
Vereinsorgane untereinander den Erlass besonderer Regle-
mente flir entbehrlich und demzufolge auch ein spezielles
Wahlreglement fiir unnotig hélt, hat vorgeschlagen, dass
Nominationen fiir die Wahl mindestens drei Wochen vor
der Delegiertenversammlung samt Einladung und Trak-
tandenliste im Besitz der Delegierten sein miissten.
«Daraus ldsst sich ableiten», heisst es im «Arbeitspapier»,
dass «nichttraktandierte Wahlvorschldge im Regelfall
nicht beriicksichtigt werden konneny». Desgleichen wird
vorgeschlagen, dass Riicktritte von ZV-Mitgliedern ins-
kiinftig 6, bzw. 12 Monate vor der Delegiertenversamm-
lung dem Vereinsprasidenten anzuzeigen seien. Der ZV
hat mit der letzten Empfehlung nur die Entstehung
unliebsamer Folgen verspétet eingereichter Demissionen
verhindern wollen.

Ergebnis der Umfrage

Aus den Antworten auf die Umfrage geht hervor, dass 7
Regionalvereine, namlich Basel, Glarus, Schaffhausen/
Thurgau, Solothurn, St. Gallen sowie die beiden Ziircher
Regionen, dem ZV ohne Vorbehalt zustimmen. 4 Regio-
nalvereine, namlich Aargau, Appenzell, Bern, Graubiin-
den, stimmen nicht oder nur bedingt zu unter dem
Vorbehalt, dass Wahlvorschldge noch wéahrend der Dele-
giertenversammlung sollten eingebracht werden konnen.
Immerhin rdumt die Regionalgruppe Aargau ein, eine
vorgingige Bekanntgabe der Nominationen wére fair, und

die Region Appenzell stellt fest, die vorgidngige Bekanntga-
be sei «unbedingt anzustreben». I Regionalverein (Zentral-
schweiz) erteilt eine generelle Absage, weil er «in den
Statuten ganz klare Verhaltnisse» vermisst.

Stellungnahme des ZV

Wabhlgeschifte gehoren zu den normalen Vereinsgeschéf-
ten, die weder in der Vorbereitung noch in der Abwicklung
eines Sonderverfahrens bediirftig sind. Fest steht, dass die
Geschifte, die den Delegierten zum Entscheid vorgelegt
werden, in der Regel traktandiert sein sollten. Die Traktan-
denliste muss mit der Einladung drei Wochen vorher im
Besitz der Delegierten sein.

In den Statuten (Art. 11, S. 5) wird klar vorgeschrieben:

«Die Einladungen sind drei Wochen voraus mit der
Traktandenliste zuzustellen. Dringliche Traktanden kon-
nen auf Antrag des Vorstandes und, sofern drei Viertel der
Anwesenden zustimmen, zu Beginn der Versammlung auf
die Traktandenliste gesetzt werden.»

Nach Ansicht des ZV gilt diese Vorschrift auch fiir die
Vorbereitung und Durchfiihrung eines Wahlgeschéftes. Es
kann beispielsweise nicht geniigen, auf der Traktandenliste
den Delegierten drei Wochen voraus das Geschéft «Abnah-
me der Jahresrechnung» anzuzeigen, ohne sie rechtzeitig
voraus mit den einschlédgigen Unterlagen fiir die Urteilsbil-
dung auszustatten. In gleicher Weise kann es auch nicht
geniigen, lediglich ein Wahlgeschift zu traktandieren, ohne
zugleich den Delegierten voraus die Wahl-Nominationen
bekanntzugeben. Nur im Ausnahmefall, das heisst auf
besonderen Antrag und sofern drei Viertel der Anwesenden
zustimmen, konnen zu Beginn oder wiahrend der Abwick-
lung des Wahlgeschiifts noch neue und weitere Nominatio-
nen eingebracht werden. Aus den Erfahrungen von Watt-
wil, denen besondere Umstinde und Erwédgungen zu-
grunde lagen, hat der ZV damit seine Lehren gezogen.

Fiir den ZV ist dieser Punkt aber keine Prestigesache, auch
wenn er an seiner im «Arbeitspapier» dargelegten Meinung
festhilt und demzufolge bei Riicktritten die langen Fristen
fiir die Regelung der Nachfolge als notig erachtet®.

Delegiertenversammlung / Status der Delegierten

Im «Arbeitspapier» hat der ZV vorgeschlagen, inskiinftig
jahrlich zwei ordentliche Delegiertenversammlungen
durchzufiihren, ndmlich eine im Friihling (in Verbindung
mit der Jahrestagung) und eine im Herbst (in Verbindung
mit der Konferenz der Regionalprasidenten).

Ergebnis der Umfrage

Auf diesen Punkt der Umfrage haben alle Regionalvereine
geantwortet: 8 Regionen stimmen ohne Vorbehalt zu,
ndmlich Bern, Basel, Glarus, Schaffhausen/Thurgau, So-
lothurn, St. Gallen sowie die beiden Ziircher Regionen,
wogegen 4 Regionen den Vorschlag ablehnen oder ihm nur
bedingt zustimmen:

Aargau: Es geniigt, wenn das Instrument der ausserordent-
lichen Delegiertenversammlung angewendet wird. DV-
Termine sollten von der Sache her festgelegt werden.
Heimpolitische Geschéfte nehmen nicht auf eine von uns
festgelegte Sitzungskadenz Riicksicht.

Appenzell: Verbindung der Herbst-DV mit der Regional-
prasidentenkonferenz nicht erwiinscht.

Graubiinden: Nur ordentliche DV im Friihjahr, ausseror-
dentliche DV im Herbst bei Bedarf; Grund: Zeitliche
Belastung der Delegierten.

* An der Konferenz der Regionalprisidenten und Delegierten vom 2.
November 1984 erklirte sich der ZV auf Wunsch zur nochmaligen
Uberpriifung der hier vorgeschlagenen Regelung bereit.
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Zentralschweiz: Die DV im Friihling soll von der Jahresta-
gung abgekoppelt werden. Die Delegierten sollen an beiden
Versammlungen liber Antridge des ZV und iiber eigene
Antridge abstimmen konnen. Die Vorschrift der Statuten,
wonach auf Verlangen des Vorstandes, eines Zehntels der
Mitglieder oder eines Drittels aller Regionalvereine eine
ausserordentliche DV einberufen werden muss (Art. 11),
soll geandert werden in «eines Zehntels der Delegierten».

Stellungnahme des ZV

Am Vorschlag, der im «Arbeitspapier» enthalten ist, wird
festgehalten. Eine Statutenanderung zwecks erleichterter
Einberufung der Delegiertenversammlung (Zentral-
schweiz) erachtet der ZV dagegen weder als ratsam noch
als notig. Mit der Durchfiihrung wenigstens einer weiteren
Delegiertenversammlung im Herbst verhalt sich der ZV
statutenkonform; die Regionalprisidentenkonferenz ent-
spricht zwar alter Uberlieferung, ist aber in den Statuten
nicht vorgesehen. Die Koppelung der Konferenz mit der
Herbst-Delegiertenversammlung (Appenzell) erscheint da-
her als akzeptabler Kompromiss. Die von der Regional-
gruppe Aargau vertretene Ansicht verdient Sympathie.
Aber ihr steht die von der Region Graubiinden gegebene
Begriindung entgegen. Mit dem Problem des Zeitmangels
und der Uberbanspruchung haben nicht nur die Delegier-

ten, sondern auch der ZV und die personell knapp dotierte
Geschiftsstelle des VSA zu kdmpfen™.

Im «Arbeitspapier» wird darauf hingewiesen, dass die 12
Regionalvereine des VSA eigene Rechtspersonlichkeit
haben und dass deshalb der Status der Delegierten nicht
in den Statuten des schweizerischen Verbandes definiert
werden kann. Dieser Ansicht des ZV hat kein Regionalver-
ein widersprochen.

Man muss davon ausgehen, dass die Mitglieder der
Delegiertenversammlung Abgeordnete der Regionalverei-
ne und Fachgruppen sind. Sie werden weder von der
Delegiertenversammlung noch vom ZV gewahlt. Wo sie
nicht den Regionalvorstinden angehoren, kann sich fiir
sie, was die Information angeht, da und dort eine nicht
sehr befriedigende Mangelsituation ergeben.

Stellungnahme des ZV

Doch gerade weil die Delegierten Abgeordnete der Regio-
nalvereine und Fachgruppen sind, sollte sich der ZV damit
begniigen diirfen, die Regionalvorstinde kontinuierlich
durch Zustellung der Sitzungsprotokolle zu orientieren.
Die Pflicht, auch die nicht diesen Vorstdnden angehoren-
den Delegierten ausreichend und regelmassig zu informie-
ren, sollte dagegen primér bei den Regionen liegen.

Informationsaustausch ZV / Regionen

Zu diesem Punkt des «Arbeitspapiers» haben sich die
Regionalvereine mehrheitlich nicht gedussert. In Brugg
wurde jedoch von den Delegierten einem den Informa-
tionsaustausch betreffenden Antrag der Fachblattkommis-
sion zugestimmt. Der ZV wird sich bemiihen, dem
Beschluss loyal nachzuleben. Er erwartet von den Regio-
nen dieselbe loyale Praxis. Ansonst miisste der Beschluss
zu gegebener Zeit in Wiedererwédgung gezogen werden.

Die Region Zentralschweiz wiinscht die Publikation der
Beschliisse auch des Kleinen Vorstandes (KV), das ist der
geschiftsfiihrende Ausschuss des ZV. Dieser Wunsch
fihrte nach Ansicht des ZV zu weit, und iiberdies stande
in vielen Fillen seiner Erfiillung auch die Diskretions-
pflicht entgegen.

Die Region der Ziircher Heimerzieher wiinscht eine
«raschere Information». Zum Zwecke der Information
verfiigt der VSA iiber sein Fachblatt, das «Schweizer
Heimwesen», welches monatlich erscheint. An der Er-
scheinungsweise des Fachblatts lédsst sich ohne Kostenfol-
gen nichts dndern. Eine Intensivierung des Informations-
flusses durch Beniitzung des Zirkularwegs wiirde nach
Meinung des ZV lediglich die Gefahr der Inflationierung
verstiarken. Inflationdre Information ist Desinformation

An der Konferenz der Regionalprisidenten und Delegierten vom
2. November erkldrte sich der ZV zur nochmaligen Uberpriifung der
Frage im Sinne der Anregungen der Regionen Aargau und Graubiinden
bereit.
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und Deformation — vom hierfiir notigen zeitlichen und
finanziellen Aufwand gar nicht zu reden.

Unter dem Titel « Weitere Meinungsdusserungen» vertritt
die Region Basel in ihrer Antwort die Ansicht, es sei zu
iberpriifen, «ob die Fachverbidnde VSA, SVE, SKAV in
politischen Gremien gemeinsam mehr Durchschlagskraft
entwickeln konntey, eventuell durch «geeignete Fusiony.
Wenn diese Anregung nur auf die Zusammenarbeit des
VSA mit anderen schweizerischen Organisationen und
Institutionen abzielt, rennt sie sozusagen offene Ttiiren ein,
weil eine solche Zusammenarbeit schon langst und sehr
intensiv gepflegt wird, auch mit dem SVE und mit dem
SKAYV. Uberdies ist der VSA im Stiftungsrat der LAKO
vertreten. Wenn aber der Begriff der Fusion im genauen
Wortsinne verstanden sein soll, verkennt die Basler Anre-
gung nach Meinung des ZV nicht nur die gewachsene
foderalistische Struktur des VSA, sondern iiberschitzt
auch den von der Gesellschaft dem Heim im allgemeinen
zugebilligten Stellenwert.

Schlussbemerkung

Der ZV hielt und hélt noch immer die Besinnung auf den
Zweck des VSA, auf seinen inneren Aufbau und auf die
Arbeitsweise seiner Organe fiir niitzlich. Die Meinungsbil-
dung sollte jedoch nicht ausufern und zum Vehikel blosser
Rechthabereien werden. Nach gewalteter Diskussion muss
man allseits auch anerkennen, dass jede Organisation nur
so lange Bestand haben kann, als es Menschen gibt, die sie
tragen und die sich fiir sie einsetzen.

Schweizer Heimwesen 1/85



	Das Heim - sein Sinn und sein Auftrag : zur Organisationsstruktur und zum Verbandszweck des VSA : Bericht des Zentralvorstandes an die Delegierten und die Vereinsmitglieder über das Ergebnis der Umfrage 1984

